
§ 67 SGB X                                                                                                     Begriffsbestimmungen 

(1) 1Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 des Ersten Buches genann-
ten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden. 2Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Daten, 
auch von juristischen Personen, die Geheimnischarakter haben.  

(2) 1Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, auch  

1. Aufgaben auf Grund von Verordnungen, deren Ermächtigungsgrundlage sich im Sozialge-
setzbuch befindet, 

2. Aufgaben auf Grund von über- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich der sozialen Si-
cherheit, 

3. Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und Zehnte Buch des 
Sozialgesetzbuches für entsprechend anwendbar erklären, und 

4. Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie den in § 35 des 
Ersten Buches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen sind. 2§ 8 Abs. 1 Satz 3 des Ar-
beitssicherheitsgesetzes bleibt unberührt. 

(3) 1Automatisiert im Sinne dieses Gesetzbuches ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von 
Sozialdaten, wenn sie unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen durchgeführt wird (automatisierte 
Verarbeitung). 2Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung von Sozialda-
ten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet 
werden kann.  

(4) (aufgehoben)  

(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.  

(6) 1Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von Sozialdaten. 
2Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren,  

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Sozialdaten auf einem Datenträ-
ger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung,  

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Sozialdaten,  
3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener 

Sozialdaten an einen Dritten in der Weise, dass  

a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder  
b)  der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft;  

Übermitteln im Sinne dieses Gesetzbuches ist auch das Bekanntgeben nicht gespeicherter 
Sozialdaten,  

4. Sperren das vollständige oder teilweise Untersagen der weiteren Verarbeitung oder Nutzung 
von Sozialdaten durch entsprechende Kennzeichnung,  

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter Sozialdaten.  

(7) Nutzen ist jede Verwendung von Sozialdaten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt, auch 
die Weitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle.  

(8) Anonymisieren ist das Verändern von Sozialdaten derart, dass die Einzelangaben über persönli-
che oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an 
Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können.  



(8a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein 
Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu 
erschweren.  

(9) 1Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten für sich selbst erhebt, verarbei-
tet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. 2Werden Sozialdaten von einem 
Leistungsträger im Sinne von § 12 des Ersten Buches erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist verant-
wortliche Stelle der Leistungsträger. 3Ist der Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so sind eine 
verantwortliche Stelle die Organisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der besonderen Teile 
dieses Gesetzbuches funktional durchführen.  

(10) 1Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten erhält. 2Dritter ist jede Person oder Stelle 
außerhalb der verantwortlichen Stelle. 3Dritte sind nicht der Betroffene sowie diejenigen Personen und 
Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum Sozialdaten im Auftrag erhe-
ben, verarbeiten oder nutzen.  

(11) Nicht öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere 
Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 Abs. 3 fallen.  

(12) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszuge-
hörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.  

 


